
1 

Amtliches 

Bekanntmachungsblatt 
 

- Amtsblatt - 
der Stadt Marl 

K 21054 B 

45. Jahrgang Freitag, 29. Januar 2016 Nummer 1 

 

Herausgeber: Stadt Marl – Der Bürgermeister, 
45765 Marl. Kontakt: Kommunalbüro, 
Telefon 02365-992763, E-Mail 
bekanntmachungsblatt@marl.de. Das Amtliche 
Bekanntmachungsblatt – Amtsblatt – ist kostenlos 
während der Öffnungszeiten im Rathaus, Creiler 
Platz, Zentralgebäude (an der Information des 

Bürgerbüros), im i-Punkt im Marler Stern sowie 
im Stadtteilbüro Hamm, Ernst-Reuter-Haus, 
Sperberweg 3-5 erhältlich und über die 
Homepage der Stadt Marl 
www.marl.de/bekanntmachungsblatt abrufbar. 
Es wird außerdem gegen einen Beitrag von 
2,50 € je Zustellung zugesandt. 

 

Inhalt Seite 

I. Öffentliche Zustellung von 
rechtswahrenden Mitteilungen  
gem. § 7 UVG 2 
 

II. Bekanntmachung der Jahresbilanz 
2014 des Zentralen Betriebshofes der 
Stadt Marl und Bestätigungsvermerk 
vom 14.01.2016 3 
Anlage 1 Bilanz zum 31.12.2014         5+6 
Anlage 2 Gewinn- u. Verlustrechnung   7 
 

III. Bekanntmachung der Beschlüsse 
vom 17.12.2015 über den 
Jahresabschluss 2014 der Stadt Marl 
einschließlich Entlastung vom 
20.01.2016 9 
Anlage 1 Ergebnisrechnung 10 
Anlage 2 Finanzrechnung                11+12 
Anlage 3 Bilanz                                13+14 
 

 



 
 

Großkundenadresse: 45765 Marl Sprechzeiten: Konten der Stadtkasse Marl: 
Hausadresse: Creiler Platz 1, 45768 Marl Montag, Dienstag 8 Uhr – 13 Uhr Sparkasse Vest Recklinghausen  
Telefon: (0 23 65) 99-0 (Zentrale) Mittwoch, Freitag 8 Uhr – 12:30 Uhr IBAN DE05426501500060060423  BIC WELADED1REK 
  Donnerstag 8 Uhr – 18 Uhr Postbank Dortmund  
  sowie nach Terminvereinbarung IBAN DE90440100460021480463  BIC PBNKDEFF440 

 

2 

I.  
Öffentliche Zustellung von rechtswahrenden Mitteilungen gem. § 7 UVG 
 

 

Der Bürgermeister 

 
Stadt Marl • Jugendamt • 45765 Marl 
 
 

Dienststelle: 
Gebäude: 

Zimmer: 
Sachbearbeitung: 

Telefon-Durchwahl: 
Telefax: 
E-Mail: 

Haltestelle: 
der Buslinie(n): 

 

Jugendamt 
Rathaus, Turm II 
111 
Frau Geurds 
(02365) 99-2412 
(02365) 99-2434 
Sonja.Geurds@Marl.de 
Marl-Mitte 
aller im Stadtgebiet verkehrenden 
Linien 

Ihr Zeichen 
 

Mein Zeichen 
 

Datum 
 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Herrn Cesur Gülöz 

letzte bekannte Anschrift in Marl war 
Am Alten Sportplatz 17a 

45770 Marl 

können die Mitteilungen über die Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen vom 07.01.2016 unter den Aktenzeichen 
51760016769, 51760015897 und 51760017207 nicht zugestellt werden, da der Aufenthaltsort unbekannt ist. Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthaltsort verliefen ergebnislos. Der derzeitige Aufenthaltsort ist unbekannt. 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gem. § 1 in Verbindung mit § 10 Landesverwaltungszustellungsgesetz (VwZG NW) 
vom 12.05.2009 (GV NRW S. 296) öffentlich zugestellt. 

Der Empfänger wird hiermit aufgefordert, die rechtswahrenden Mitteilungen beim Jugendamt Marl, Unterhaltsvorschusskasse, 
Creiler Platz 1, 45768 Marl, Zimmer 111, während der Dienststunden abzuholen. 

Die rechtswahrende Mitteilung gilt mit Ablauf von zwei Wochen nach Aushang dieser Mitteilung – ohne Einbeziehung des 
Aushängetages – sowie Bekanntgabe im Amtsblatt als zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Sofern der Aushang und die Bekanntmachung im Amtsblatt nicht gleichzeitig erfolgen, gilt die Zustellung als an dem Tag 
bewirkt, an dem die 2-Wochen-Frist der letzten Veröffentlichung (Ausgang der Benachrichtigung oder Bekanntmachung im 
Amtsblatt) endet. 

Marl, 08.10.2015 
im Auftrag 
 
gez. Geurds
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II. 
Bekanntmachung der Jahresbilanz 2014 des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl und 
Bestätigungsvermerk 
 
Gem. § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfpflichtigen Einrichtungen vom 09.03.1981 (GV. NW. S. 147) in Verbindung mit § 26 Abs. 3 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) – 
jeweils in der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fassung - wird hiermit der Jahresabschluss des 
Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl für das Wirtschaftsjahr 2014  veröffentlicht: 
 
Anlage I: Bilanz des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl zum 31. Dezember 2014 
Anlage II: Gewinn- und Verlustrechnung des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl für das Wirtschaftsjahr 2014. 
 
Der Rat der Stadt Marl hat in seiner Sitzung am 17.12.2015 beschlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgestellt. 
 
2. Aus dem Jahresüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 5.601.706,17 EURO an die Gemeinde ausgezahlt. 
 

*** 
Die GPA NRW ist gem. § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2014  hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Märkische Revision GmbH, Essen, bedient 
 
Diese hat mit Datum vom 26. Juni 2015  den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang- unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentraler Betriebshof 
der Stadt Marl, Marl, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der 
eigenbetrieblichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung  sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentraler Betriebshof der Stadt  
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Marl, Marl. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“ 
 
Herne, den 11.01.2016 
 Gemeindeprüfungsanstalt  
 Nordrhein-Westfalen 
 gez. Thomas Siegert 

*** 
 
Der Jahresabschluss wird nach Erscheinen dieses Amtlichen Bekanntmachungsblattes im Zentralen Betriebshof der 
Stadt Marl, Zechenstraße 20, Abteilung Finanz- und Rechnungswesen, Zimmer 1.7 (montags und dienstags von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.30, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Uhr), bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehender Jahresabschluss des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl für das Wirtschaftsjahr 2014 
einschließlich des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und des 
abschließenden Vermerks durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Hinweise: 
 
§ 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
§ 54 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 kann gegen den Beschluss des 
Rates oder eines Ausschusses, dem eine Angelegenheit zur Entscheidung übertragen ist, nach Ablauf eines Jahres 
seit der Beschlussfassung oder, wenn eine öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, ein Jahr nach dieser nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass der Bürgermeister den Beschluss vorher beanstandet hat oder die 
Verletzung des Mitwirkungsverbots vorher gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei die Tatsache bezeichnet 
worden ist, die die Verletzung ergibt. 
 
Marl, 14.01.2016 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 
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III. 
Bekanntmachung der Beschlüsse vom 17.12.2015 über den Jahresabschluss 2014 der Stadt Marl 
einschließlich Entlastung 
 
 

Der Rat der Stadt Marl hat in seiner Ratssitzung am 17.12.2015 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird mit einer Bilanzsumme von 671.022.335,86 EUR und einem 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.593.305,33 EUR festgestellt. 

2. Der festgestellte Jahresfehlbetrag wird in Höhe von 1.476.721,93 EUR durch die Inanspruchnahme der 
allgemeinen Rücklage gedeckt. In Höhe von 116.583,40 EUR wird der verbleibende festgestellte Jahresfehlbetrag 
auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Dem Bürgermeister wird durch die Ratsmitglieder gem. § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2014 
Entlastung erteilt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Der als Anlagen I bis III beigefügte Jahresabschluss 2014 der Stadt Marl wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2014 der Stadt Marl sowie der Lagebericht sind im Amt für kommunale Finanzen, in Marl, 
Riegelhaus, 3. Etage, Zimmer 22 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten. 
 
Marl, 20.01.2016      
 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 
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